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V E R A N S T A L T U N G S B E I T R A G  

 

Maßnahmen des Rechtsstaats-
programms Südosteuropa zur Un-
terstützung der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft 

ZUSAMMENFASSENDER VERANSTALTUNGSBERICHT 

I. Am 30. Juni ist die deutsche EU-

Ratspräsidentschaft zu Ende gegangen. 

Ein Ergebnis der Präsidentschaft im Be-

reich Justiz ist die Stärkung von Bürger-

rechten durch eine Grundsatzdiskussion 

zu europaweit einheitlichen Mindeststan-

dards im Strafverfahren. Das KAS Rechts-

staatsprogramm Südosteuropa (RSP SOE) 

hat hierzu mit einem großangelegten Re-

gionalprojekt bestehend aus einer rechts-

vergleichenden Studie, einer regionalen 

Expertenkonferenz in Bukarest (Rumä-

nien) und einem Rundtischgespräch in So-

fia (Bulgarien) beigetragen. 

Ziel des Projektes war neben der Unterstüt-

zung der deutschen Ratspräsidentschaft, in 

den Programmländern des RSP SOE ein 

besseres Verständnis für die Bedeutung des 

Strafprozessrechts als „Seismograph der 

Staatsverfassung“, insbesondere für die 

Rechte von Beschuldigten, Angeklagten und 

ihrer Verteidigung im Strafverfahren zu 

schaffen und rechtlich Bestand aufzuneh-

men, wo die Länder diesbezüglich de jure 

wie de facto stehen. Zu diesem Zweck hat 

das RSP SOE renommierte Strafverfahrens-

rechtsexperten aus den sieben Programm-

ländern einschließlich Albanien beauftragt, 

das jeweilige nationale Strafverfahrensrecht 

zu analysieren. Das Endprodukt, eine fast 

250 Seiten umfassende Publikation wurde 

auf der regionalen Expertenkonferenz in 

Bukarest am 13. – 15. Mai d.J. unter Anwe-

senheit von MDgt Eberhard Siegismund vom 

deutschen Bundesministerium der Justiz, 

dem amtierenden rumänischen Justizminis-

ter, Tudor Alexandru Chiuariu, dem rumäni-

schen Justizminister a.D., Valeriu Stoica, 

der stellvertretenden rumänischen General-

staatsanwältin, Gabriela Scutea, sowie nam-

haften Politikern, Rechtspraktikern und –

wissenschaftlern aus Rumänien und ande-

ren SOE-Ländern vorgestellt und diskutiert. 

Die Konferenz wurde vom Stability Pact for 

South Eastern Europe – Initiative to fight 

Organized Crime unterstützt. 

Am 18. Juni fand in Sofia die erste Folge-

veranstaltung – eine Buchpräsentation mit 

Rundtischgespräch zur Rechtslage in Bulga-

rien – statt. An ihr haben ebenfalls hoch-

rangige Vertreter der wichtigsten Justizinsti-

tutionen Bulgariens sowie aus Wissenschaft 

und dem NGO-Sektor teilgenommen. 

Der deutschen Präsidentschaft ist es zwar 

nicht gelungen, die Verhandlungen über 

gemeinsame Mindeststandards für Beschul-

digte in Strafverfahren abzuschließen: Das 

Vorhaben ist an dem Veto von sechs Mit-

gliedstaaten gescheitert. Sie lehnen den 

Einfluss der EU auf ihr nationales Strafver-

fahrensrecht grundsätzlich ab. Die Unter-

stützung der Präsidentschaftsinitiative durch 

das RSP SOE hat sich aber dennoch gelohnt. 

Insbesondere hat das RSP SOE mit seinem 

Regionalprojekt dazu beigetragen, die 

Grundsatzdiskussion über Mindestrechte in 

Strafverfahren auch auf jene Staaten 



 2 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  

 

RUMÄNIEN 

STEFANIE RICARDA ROOS 

 

Mai/Juni 2007 

 

www.kas.de/südosteuropa 

www.kas.de  

 

 

auszuweiten, die noch nicht der EU angehö-

ren. Mit der rechtsvergleichenden Studie hat 

das RSP SOE, wie Bundesjustizministerin 

Zypries in ihrem Vorwort geschrieben hat, 

ein „wichtiges wissenschaftliches Material 

für die Debatten in den betroffenen Staa-

ten“ geliefert. Mit der Regionalkonferenz 

und Buchpräsentation hat das Rechtsstaats-

programm Bewusstsein dafür geschaffen, 

dass die Sicherung der Bürgerrechte im 

Strafverfahren nicht nur eine europäische 

Aufgabe, „sondern [..] auch ein Auftrag na-

tionaler Politik, Gesetzgebung und Justiz“ 

(Zypries) ist.  

II. Die regionale Expertenkonferenz in Bu-

karest wurde mit einer Key-Note-Rede des 

rumänischen Justizministers Tudor Alexand-

ru Chiuariu eröffnet. Chiuariu betonte, dass 

Rumänien die deutsche Ratspräsident-

schaftsinitiative zur Verabschiedung eines 

Rahmenbeschlusses der EU über gewisse 

Mindestrechte in Strafverfahren unterstützt 

und für diesen gestimmt hat. Der Rahmen-

beschluss könnte das bestehende Ungleich-

gewicht zwischen staatlichen Eingriffs- und 

Repressionsrechten einerseits und Bürger-

rechten im Strafverfahren andererseits wie-

der herstellen. Rumänien sei bereit, zu dem 

europäischen Diskussionsprozess über Min-

destrechte im Strafverfahren – auch im re-

gionalen Kontext – beizutragen. MDgt Eber-

hard Siegismund vom deutschen Bundesmi-

nisterium der Justiz, der den Vorsitz der Ar-

beitsgrupppe materielles Strafrecht in Brüs-

sel übernommen und dabei versucht hat, 

das Projekt „Mindeststandards in Strafver-

fahren“ zu fördern, stellte in seinem Referat 

den deutschen Vorschlag für einen Rah-

menbeschluss vor. Siegismund erläuterte 

u.a., welchen Mehrwert der Rahmenbe-

schluss für die effektive Sicherung der Bür-

gerrechte im Strafverfahren, insbesondere 

gegenüber dem bereits bestehenden 

Schutzsystem der Europäischen Menschen-

rechtskonvention hätte: Der Rahmenbe-

schluss würde einen verfahrensrechtlichen 

Gewinn für den einzelnen Bürger darstellen. 

Denn der Europäische Gerichtshof könnte 

für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich klä-

ren, wie die im Rahmenbeschluss normier-

ten Verfahrensrechte auszulegen sind. Eine 

solche Klärung wäre bereits vor Ausschöp-

fung des innerstaatlichen Rechtsweges im 

Wege des Vorlageverfahrens möglich. 

Die Beiträge der Autoren der Länderstudien 

haben gezeigt, dass Defizite im Strafverfah-

rensrecht weniger hinsichtlich der de jure-

Situation, als vielmehr im Bereich der 

Rechtsanwendung und –umsetzung beste-

hen. Dieses Ergebnis hat sich in der Konfe-

renzdiskussion in Bukarest wie auch wäh-

rend des Rundtischgesprächs in Sofia bestä-

tigt. Besonders gewinnbringend war inso-

fern das Fachgespräch am zweiten Tag der 

Bukarestkonferenz, das die Rechtslage und 

–praxis bezüglich der Rechte von Beschul-

digten, Angeklagten und ihrer Verteidigung 

im Strafverfahren in Rumänien und Bulga-

rien zum Gegenstand hatte. Sowohl die Re-

ferate der stellvertretenden rumänischen 

Generalstaatsanwältin, der Ko-Autorin der 

Länderstudie Rumänien und einer Vertrete-

rin der bulgarischen Staatsanwaltschaft wie 

auch die anschließenden – sehr engagierten 

– Diskussionen zeichneten sich durch eine 

hohe Praxisnähe, Offenheit und das Bemü-

hen aus, Lösungen zur Behebung der 

verbleibenden Defizite aufzuzeigen. Zu Letz-

teren zählen u.a. die Handhabung des 

Schweigerechts, insbesondere die prakti-

sche Konsequenz einer Inanspruchnahme 

desselben bzw. eines teilweisen Schwei-

gens, und die diesbezügliche Rolle der Dol-

metscher; die fehlende juristische Definition 

und Abgrenzung der Begriffe „Verdächtig-

ter“, „Beschuldigter“ und „Angeklagter“ so-

wie das Verhältnis zwischen Opferschutz – 

u.U. auch über Schadensersatz – einerseits 

und den Rechten der Angeklagten anderer-

seits. Letzeres wurde auch im Rahmen des 

Rundtischgesprächs in Sofia diskutiert. Die 

Teilnehmer haben dafür plädiert, mit der 

Unterstützung des RSP SOE ein Folgerund-

tischgespräch zum Opferschutz in Strafver-

fahren in Sofia durchzuführen. 

An der regionalen Expertenkonferenz in Bu-

karest haben u.a. Mitglieder der Arbeits-

gruppe teilgenommen, die gegenwärtig in 

Rumänien mit der Ausarbeitung einer neuen 

Strafprozessordnung (StPO) befasst ist. Ihr 

gehört auch die Ko-Autorin der Länderstudie 

Rumänien an. Es ist zu hoffen, dass von der 

Konferenz Impulse für die neue StPO aus-

gehen. 
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III. Außerhalb Rumäniens haben die regio-

nale Expertenkonferenz und die rechtsver-

gleichende Studie bereits erste Wirkungen 

auf nationaler Ebene gezeitigt. So hat die 

Autorin der Länderstudie Bosnien und Her-

zegowina (BuH), Prof. Hajrija Sijercic- Colic 

(Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni-

versität von Sarajevo) im unmittelbaren An-

schluss an die Konferenz an einer Sitzung 

der Arbeitsgruppe für die StPO in BuH teil-

genommen, an der auch der Justizminister 

von BuH zugegen war. Ihre Ausführungen 

über die Expertenkonferenz und dortigen 

Diskussionen, so Sijercic- Colic, seien für 

die Debatte in der Arbeitsgruppe sehr hilf-

reich gewesen. Prof. Sijercic- Colic hat ihre 

Schlussfolgerungen aus der Konferenz in 

einem Artikel über das RSP SOE-Projekt für 

eine juristische Fachzeitschrift in BuH zu-

sammengefasst. 

IV. Das RSP SOE wird das Projekt zur Stär-

kung von Strafverfahrensrechten auch über 

die deutsche Ratspräsidentschaft hinaus 

fortsetzen: Die Übersetzung der rechtsver-

gleichenden Studie ins Englische - bisher 

existiert die Studie nur in den Originalspra-

chen - ist in Bearbeitung. Sie soll im Spät-

sommer d.J. erscheinen. Damit liegt erst-

mals eine umfassende Bestandsaufnahme 

des nationalen Strafverfahrensrechts für die 

Staaten Südosteuropas vor. Für den Herbst 

ist eine Folgeveranstaltung (Workshop) mit 

den Autoren der Länderstudie Rumänien in 

Cluj- Napoca (Rumänien) geplant. In Sofia 

soll ebenfalls im Herbst ein zweites Rund-

tischgespräch des RSP SOE zum Schutz von 

Opfern in Strafverfahren stattfinden. 

Buchpräsentationen und Rundtischgesprä-

che sind schließlich auch für die übrigen 

Programmländer des RSP SOE vorgesehen. 


